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Vorwort

Diese Arbeit wurde im September 2009 als Habilitationsschrift bei der Fakul-
tät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre der Universität Mann-
heim eingereicht. Im März 2010 erfolgte die Habilitation mit der Verleihung 
der Lehrbefugnis für öffentliches Recht, Völkerrecht, Europarecht und Rechts-
vergleichung. Die hier vorliegende, überarbeitete Fassung berücksichtigt im 
Rahmen des Möglichen nachfolgende Entwicklungen. Die Dissertation zum 
Thema ,,Konfl iktlösung im demokratischen Bundesstaat“ von Stephan Smith, 
die Teilaspekte der hier behandelten Thematik aus der nationalen Perspektive 
beleuchtet, konnte leider nicht mehr eingearbeitet werden.

Ich danke den drei Gutachtern meiner Habilitationsschrift, Herrn Prof. Dr. 
Eibe Riedel, Herrn Prof. Dr. Thomas Puhl sowie Herrn Prof. Dr. Hans Peter 
Grüner für ihre Mühe und die überaus wertvollen Ratschläge für die nachfol-
gende Veröffentlichung. Besondere Wertschätzung gebührt meinem akade-
mischen Lehrer Herrn Prof. Dr. Eibe Riedel, der meinen Werdegang seit nun-
mehr rund 15 Jahren mit Rat und Tat begleitet und ohne dessen Zuspruch, 
gerade auch auf ,,Durststrecken“ der wissenschaftlichen Arbeit, dieses Werk 
nicht entstanden wäre. Daneben habe ich zahlreichen Unterstützern, Ge-
sprächspartnern und Ratgebern zu danken, von denen ich hier nur einzelne 
stellvertretend aufführen kann. Genannt seien insbesondere Dr. Alexia Hol-
stein-Volp, Dr. Sebastian Graf Kielmansegg, Prof. Dr. Uwe Kischel, Prof. Dr. 
 Ralph Alexander Lorz, Prof. Dr. Ulrich Volp sowie meine Familie, die mir in 
dieser Zeit den nötigen Rückhalt gegeben hat.

Dankend erwähnen möchte ich ferner die großzügige Unterstützung der Uni-
versität Mannheim, der Emil-Kömmerling-Stiftung sowie der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, die mir Forschungs- bzw. Vortragsreisen an das Europä-
ische Hochschulinstitut in Florenz, an das Center of Comparative Constitutio-
nal Law der University of Melbourne, an die University of Connecticut sowie 
zum VII. Weltkongress der lnternationalen Vereinigung für Verfassungsrecht 
(IACL) in Athen ermöglicht haben. Auch im Rahmen meiner Auslandsaufent-
halte habe ich sehr dankenswerte Unterstützung für mein Projekt erfahren, 
unter anderem durch Dr. Jennifer Beard, Prof. Carolyn and Simon Evans, Chris 
Finn, Prof. Dr. Lidija Basta Fleiner, Prof. Dr. Thomas Fleiner, Prof. Mark Ja-
nis, Prof. Richard Kay, Dr. Cornelia Koch, Prof. Angel Oquendo, Prof. Dr. 
Ernst-Ulrich Petersmann, Prof. Cheryl Saunders, Prof. Dr. Hans-Peter Schnei-
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der, Prof. Adrienne Stone, Prof. Dr. Greg Taylor, Prof. John Williams und Prof. 
Dr. Jacques Ziller. Die Druckkosten der Arbeit werden schließlich mit einem 
großzügigen Beitrag des Deutschen Bundesrats bezuschusst.

Fragen der föderalen Ordnung befassen nicht nur die Rechtswissenschaftler 
schon seit ehedem. Die vorliegende Schrift bemüht sich um einen neuen Ansatz, 
indem sie den Blickwinkel der Konfl iktlösung mit einer rechtsvergleichenden 
Perspektive verkoppelt. Dabei geht es nicht primär darum, inwieweit sich die 
föderale Ordnung selbst als Konfl iktlösungsmodell eignet (etwa in Form des 
sogenannten ,,constitutional engineering“), sondern inwieweit ihre Mechanis-
men die  Konfl ikte lösen, die überhaupt erst durch die föderale Konstruktion 
entstehen. Dabei handelt es sich um Streitigkeiten zwischen den föderalen Ak-
teuren im Hinblick auf die Kompetenzen, die Finanzhoheit sowie die Gebiets-
hoheit. Angesichts der Komplexität und Dynamik der Materie sowie der beste-
henden Unterschiede zwischen den Vergleichsstaaten müssen die Ergebnisse 
vielschichtig ausfallen. Zu hoffen ist indes, dass diese Arbeit das Vertrauen in 
die Konfl iktlösungsfähigkeit des deutschen Bundesstaats stärkt und damit viel-
leicht Mut macht, etwas mehr Föderalismus zu wagen.

Heidelberg, 21.  3. 2012
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„Kein Bundesstaat der Welt ist auch nur denk-
bar ohne dauernden Hader zwischen unita-
rischen und föderalistischen Bestrebungen.“

Heinrich Triepel

“[Each government] can act as a remedial cav-
alry of sorts, eager to win public honour by rid-
ing to the rescue of citizens victimized by an-
other government ś misconduct.”

Akhil Reed Amar





Einleitung

Gegenstand dieser Arbeit ist die Frage, wie der deutsche Bundesstaat seine 
systemimmanenten Konflikte löst. Die Untersuchung konzentriert sich auf die 
Lösung von Konflikten der Kompetenzverteilung (Kompetenzkonflikte), der 
Verteilung von Finanzhoheit (Finanzkonflikte) und der Verteilung der Ge-
bietshoheit (Territorialkonflikte) und folgt damit der Logik des Reformpro-
zesses der letzten Jahre.� Neben der Konfliktlösung durch allgemeine Grund-
sätze sowie durch die Verteilung verfassungsrechtlicher Kompetenzen und 
Hoheitsrechte werden Mechanismen verfassungsgerichtlicher Streitbeilegung 
und institutionalisierter Beteiligung und Kooperation (etwa durch den Bun-
desrat, den Vermittlungsausschuss oder sonstige Institutionen) sowie autorita-
tive Instrumente des Befehls und Zwangs, aber auch rein informelle Konflikt-
lösungen durch Verhandlung analysiert.� Die Untersuchung wird durch einen 

� Siehe zum Reformprozess etwa Baus/Scheller/Hrbek (�009); Starck (�007); Meyer 
(�008); Häde (�006), S.  93� ff.; Degenhart (�006), S.  ��09 ff.; Ipsen (�006), S.  �80� ff.; 
Rengeling (�006), S.  �537 ff.; Kirchhof (�006), S.  �88 ff.; Scharpf (�009); Sodan (�009), 
S.  549 ff.; Lieberknecht (�0�0), S.  �5 ff.; Herzog/Grzeszick (�0�0), Art.  �0, Rn.  �77 ff.; 
Benz (�009), S.  �09 ff.; für eine Außenperspektive siehe Moore/Jacoby (�0�0), sowie kri-
tisch Jeffery (�0�0), S.  �95 ff.; aus politikwissenschaftlicher Sicht siehe etwa Hrbek (�007), 
S.  ��5 ff.; zu Fragen der Verteilung „von übertragener Macht und öffentlichen Geldern“, zur 
„richtigen Balance zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung der Zuständigkeiten“ 
sowie zum Spannungsverhältnis von Effizienz und Solidarität siehe Riedel (�00�), S.  9 ff.; 
zur Kompetenzverteilung im Bundesstaat siehe auch Zippelius (�0�0), S.  3�� f.; Kincaid 
(�005), S.  4�� ff. Laut Frowein (�993), S.  40�, kann „[k]ein System der Zuständigkeitsab-
grenzung . . . Konflikte über die Abgrenzung ausschließen“. Daher seien „[d]ie Verfahren zu 
ihrer Austragung und die ihnen zugrunde liegenden Vorstellungen von der Präferenz für 
gerichtliche und politische Lösungsmechanismen . . . von hohem Interesse“; zur Verteilung 
der Finanzhoheit siehe Zippelius (�0�0), S.  3�4 f.; Kincaid (�005), S.  4�5 ff.

� Zu einer Auflistung teilweise ähnlicher Mechanismen für den österreichischen Bundes-
staat siehe Motz/Pernthaler (�977), S.  �7; siehe auch Pernthaler (�996), S.  30�, der neben 
justitiablen „Institutionen, Kompetenzaufteilungen, Organisationsprinzipien und Verfah-
ren“ auf „allgemeine Systemgrundsätze des Zusammenwirkens und der Streitentscheidung“ 
rekurriert und dabei die Bundestreue, Bundesaufsicht und Bundesexekution nennt. Sie sol-
len „jene besondere Solidarität und Integration der föderalistischen Partner gewährleisten, 
die anstelle zentralistischer Anordnung und einheitsstaatlicher Organisation den dauernden 
Zusammenhalt des ‚nationalen‘ Politik- und Verfassungssystems über alle Konflikte hinweg 
bewirken sollen“. Zur Frage, wie ein föderativer Staat „die aus der territorialen Segmentie-
rung der Gesellschaft resultierenden Konflikte institutionell verarbeitet“, siehe Vatter 
(�006c), S.  �74; zum potentiellen Konfliktlösungsbeitrag föderalistischer Gesellschaftsmo-
delle vgl. Kinsky (�977), S.  48 ff.; Zippelius/Würtenberger (�008), S.  �44; zur grundsätz-
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Vergleich mit Konfliktlösungsmechanismen in den Vereinigten Staaten und 
der Schweiz ergänzt. Aus diesem Vergleich werden erstens Schlussfolgerungen 
im Hinblick auf die bestehende Konfliktlösung im deutschen Bundesstaat ge-
zogen und zweitens Potenziale zu ihrer Verbesserung im Lichte aktueller Her-
ausforderungen ausgelotet.3 Drittens werden anhand der Untersuchungser-
gebnisse Rückschlüsse über den Nutzen des hier gewählten Forschungsan-
satzes gezogen.

Die Qualität verfassungsrechtlich zulässiger Mechanismen der Konfliktlö-
sung wird an den Kriterien der Effektivität und Legitimität gemessen, die in 
einem spannungsreichen und durch Wechselwirkungen geprägten Verhältnis 
zueinander stehen.4 Die Effektivität der Konfliktlösung richtet sich nach ihrer 
Wirkung auf die Konfliktparteien, d. h. ihrer Akzeptanz durch Bund und 
Gliedstaaten; ein Unterfall der Effektivität, die Effizienz, misst das Verhältnis 
zwischen Kosten und Nutzen.5 Effektiv sind schließlich auch Konfliktlö-
sungen, die vorhandene Hindernisse, insbesondere Blockaden, beseitigen. Die 
Legitimität der Konfliktlösung fußt sowohl auf der demokratischen als auch 
auf der föderalen Legitimation; erstere wird durch Mechanismen der reprä-
sentativen oder direkten, parlamentarischen oder präsidialen Demokratie, 
also durch verschiedene Formen der Rückkoppelung politischer Machtaus-
übung an das Volk, letztere durch substantielle Autonomie und durch Beteili-
gungsrechte der Gliedstaaten sowie, je nach Ausgestaltung des Bundesstaats, 
durch Aspekte der Fairness, Rücksichtnahme und Gleichheit bzw. Gleichbe-
handlung verwirklicht.6

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Lösung solcher Konflikte, deren Ent-
stehung durch den Bundesstaat bedingt ist.7 Es wird erörtert, wie der Bundes-

lichen Bedeutung der institutionellen Ausgestaltung des Staats siehe Adamovich/Hosp 
(�003), S.  �; zu Verhandlungen und Verhandlungslösungen im Recht siehe grundsätzlich 
Riedel/Hanschel (�005); Riedel (�00�); Hanschel (�003).

3 Zur Möglichkeit der Förderung von Reformen durch rechtsvergleichende Analysen sie-
he etwa Fletcher (�998), S.  683 ff.

4 Zu den Kriterien der Effektivität und Legitimität in Bezug auf die Verteilung der Fi-
nanzhoheit siehe etwa Fleiner/Basta Fleiner (�004), S.  57� f.

5 Vgl. hierzu etwa Posner (�0��), S.  89� ff.; für ein weites Verständnis des Begriffs der 
Effizienz plädiert Rentsch (�00�), S.  4�� f.; zur Bedeutung der Akzeptanz des Bundesstaats 
selbst vgl. Isensee (�008), §  ��6, Rn.  3�4.

6 Zum Gebot demokratischer Legitimation und zur Herstellung eines „Grundkonsens[es] 
über die elementaren politischen Werte“ vgl. Fleiner/Misic (�00�), S.  44� f.; zur gliedstaat-
lichen Autonomie siehe etwa Bartlsperger (�008), §  ��8, Rn.  44.

7 Ähnlich ist wohl der Begriff der „institutionellen“ Konflikte zu verstehen, so wie Motz 
und Pernthaler ihn verstehen, vgl. Motz/Pernthaler (�977), S.  �7. Die Autoren stellen die-
sem Begriff Konflikte gegenüber, die sich „außerhalb des Systems des Bundesstaates, also 
im vorinstitutionellen Bereich abspielen“. Der Begriff der institutionellen Konflikte ist mög-
licherweise insofern weiter bzw. unschärfer, als er sämtliche Konflikte, „die sich innerhalb 
des Systems des Bundesstaates, also innerhalb des institutionellen Gefüges eines Bundes-
staates“ abspielen, umfasst. Dies könnten auch Konflikte sein, die nicht durch das Wesen 
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staat mit den systemimmanenten Konflikten dieser Staatskonzeption, also mit 
Konflikten umgeht, die aus den widerstreitenden Machtinteressen von Bund 
und Gliedstaaten resultieren. Hinter den Kompetenz-, Finanz- und Territori-
alkonflikten als durch das Recht geprägten Konflikten stehen letztlich poli-
tische Machtfragen.8 Die Untersuchung basiert auf der These, dass die Grün-
dung eines Bundesstaats zu einer Aufteilung von Machtsphären zwischen dem 
Zentrum und den Gliedstaaten und damit zu einem inhärenten politischen 
Grundkonflikt führt (bzw. Ausdruck desselben ist), der sich nicht beseitigen 
lässt, ohne die föderale Ordnung als solche aufzugeben. Lösbar sind aber die 
sich in diesem politischen Rahmen manifestierenden, rechtlich determinierten 
Kompetenz-, Finanz- und Territorialkonflikte in ihrer jeweiligen konkreten 
Ausprägung. Bundesstaaten lassen sich als spezifischer Kompromiss zwischen 
den einander entgegen gesetzten Anforderungen der Zentralisierung und der 
Dezentralisierung begreifen.9 Gleichzeitig sind sie dem Druck zu einem stän-
digen Wandel unterworfen, der sie zwingt, den jeweiligen Kompromiss aktu-
ellen Herausforderungen anzupassen, ohne dabei den ursprünglichen Verfas-
sungskonsens aus den Augen zu verlieren.�0 Hieraus wird die zweite These 

des Bundesstaats selbst verursacht werden, sondern auch in jedem anderen Staat stattfinden 
könnten. Aus den im Einzelnen genannten Konfliktlösungsmechanismen ergibt sich jedoch, 
dass die Autoren wohl nur Konflikte in dem Sinne meinen, wie sie auch in dieser Arbeit 
verstanden werden. Für ein solches Verständnis siehe auch Pernthaler (�996), S.  30�: „Der 
Bundesstaat birgt durch seine Konstruktion der geteilten Staatlichkeit über dasselbe Gebiet 
und dieselben Bürger ein ungewöhnliches Konfliktpotential der verschiedenen Regierungen 
und ‚Staaten‘, das nach seiner Grundkonzeption vorwiegend durch juristische Techniken 
der Konfliktlösung in Rationalisierung bewältigt werden soll“.

8 Zustimmend für den Bereich der Kompetenzkonflikte Jennert (�003), S.  943; vgl. auch 
Isensee (�008), §  ��6, Rn.  �63, dem zufolge die Macht durch die Verfassung „in den Aggre-
gatzustand des Rechts überführt“, d. h. „verrechtlicht, rationalisiert, versachlicht“ wird; 
siehe auch Isensee (�008), §  �33, Rn.  4; Krüger (�966), S.  �03 ff.; zu den „Konfliktlinien im 
parlamentarischen Bundesstaat“ siehe auch in einem weiteren Sinne Höreth (�004), 
S.  �06 ff., der zwischen Konflikten aus der „gewollten parteipolitischen Konkurrenz zwi-
schen Regierung und Opposition im Bund“, Machtkonflikten zwischen Bund und Ländern 
sowie Konflikten zwischen den „leistungsschwachen und leistungsstarken Ländern“ unter-
scheidet.

9 Vgl. Watts (�008), S.  5: „Given these dual pressures throughout the world, more and 
more peoples have come to see some form of federalism, combining a shared government for 
specified common purposes with autonomous action by constituent units of government for 
purposes related to maintaining their regional distinctiveness, as allowing the closest insti-
tutional approximation to the multinational reality of the contemporary world“; siehe auch 
Kincaid (�005), S.  4�8 f.

�0 Triepel (�907), S.  �0: „Denn kein Bundesstaat der Welt, der überhaupt ein ‚politisches 
Leben‘ besitzt, ist auch nur denkbar ohne dauernden Hader zwischen unitarischen und fö-
deralistischen Strebungen.“; vgl. hierzu auch Härtel (�008), S.  437, welche die Dynamik des 
föderalen Systems betont; zum „Verfassungswandel“ siehe auch Dreier (�007), S.  33 f. Ke-
wenig (�968), S.  480 f., bemängelt die Vorstellung in der deutschen Diskussion, „eine föde-
rale Ordnung sei gleichbedeutend mit strikter Beachtung der durch die Verfassung zugewie-
senen Kompetenzen und der Verteidigung ihrer Grenzen insbesondere durch die Länder 
gegenüber dem Bund“. Dies habe letztlich „die Energien weitgehend davon abgelenkt, Vor-
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abgeleitet, wonach jeder Bundesstaat einen eigenen Stil der Konfliktlösung 
herausbildet und fortentwickelt, der seinen spezifischen verfassungsrecht-
lichen, historischen, politischen, ökonomischen und ethnisch-kulturellen 
Rahmenbedingungen sowie den an ihn gerichteten Herausforderungen ent-
spricht. Die Konfliktlösung im Bundesstaat kann nicht losgelöst von diesem 
Stil betrachtet werden.

Die jüngsten Reformbemühungen zeigen, dass im deutschen Bundesstaat 
die Tendenz besteht, sich auf Mechanismen der förmlichen Konfliktlösung, 
nämlich auf Verfassungsreformen sowie auf verfassungsgerichtliche Streitbei-
legung zu konzentrieren.�� Dieser legalistische Ansatz, so die dritte These die-

stellungen zu entwickeln, wie man den durch das Grundgesetz vorgegebenen bundesstaatli-
chen Aufbau nicht als Relikt eines vergangenen Zeitalters, als eine dem modernen Staat 
angeblich inadäquate Ordnungsform, sondern als ein auch den heutigen Anforderungen 
durchaus entsprechendes Element der Verfassungsordnung interpretieren kann“. Kewenig 
(�968), S.  48� ff., stellt ferner die Frage, ob es nicht für das „deutsche Verfassungsverständ-
nis heilsam sein“ sollte, „die Entwicklung der Verfassungswirklichkeit mit etwas größerer 
Gelassenheit zu verfolgen“ und die Verfassung als stärker dynamisches Gebilde zu verste-
hen, wie dies in den Vereinigten Staaten der Fall sei; vgl. zur Thematik auch Isensee (�008), 
§  ��6, S.  �0 f.; siehe auch Korioth (�007d), S.  703: „res publica composita semper reforman-
da“; siehe auch Häberle (�994), S.  �03 ff., der die Frage aufwirft, ob nicht „der konstatierte 
Siegeszug des Föderalismus auch damit zusammenhängt, dass dieser sich überall in spezifi-
scher Weise zu wandeln vermag: in jener gleichzeitigen Mischung von Konflikt, Konsens 
und Integration, die die offene Gesellschaft auszeichnet, aber auch aufs höchste fordert“. 
Stern (�975), S.  �69 f., betont aber wiederum, dass dem Bundesstaat seine „Reaktionen auf 
die sich verändernden Funktionsbedingungen . . . auch in Zukunft nur im Lichte seiner ge-
schichtlichen Überlieferungen gelingen [werden]“; zum Wandel des Bundesstaats siehe auch 
Erk/Swenden (�0�0), S.  �88 ff.; zur Bedeutung der Erfassung von Veränderungen im Bun-
desstaat siehe auch aus politikwissenschaftlicher Perspektive Greß (�990), S.  �4 f.; Lhotta 
(�00�), S.  � ff.; Kincaid (�005), S.  44� ff.; für die Schweiz vgl. Biaggini (�00�), S.  359 ff.

�� Papier (�003), S.  �66, spricht insofern von einer „Häufigkeit und Unbekümmertheit“, 
mit der „dem Verfassungsgericht gerade im föderativen Bereich [. . .] Streitigkeiten zugescho-
ben werden“. Frowein (�993), S.  40�, führt aus, dass „ [n]eben dem deutschen Modell einer 
umfassenden Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts . . . andere Lösungswege kaum 
beachtet [werden]“. Siehe auch Arndt (�998b), S.  34 ff., der allerdings mangels hoher poli-
tischer Reformaussichten erwägt, inwieweit der Reformbedarf im deutschen Föderalismus 
einklagbar ist. Hillgruber/Goos (�0��), Rn.  4�, unterscheiden zwischen der „Gefahr, dass 
das BVerfG im Gewande der Verfassungsauslegung in Wahrheit Politik betreibt“ sowie die 
„Gefahr einer Selbstentmachtung des Parlaments durch Juridifizierung und Justizialisie-
rung der Politik“, wobei sie die letztere Gefahr wegen der verfassungsprozessualen Begren-
zungen und des eingeschränkten Prüfungsmaßstabs des Gerichts als die geringere ansehen. 
Zur „Verrechtlichung der Politik“ und „Politisierung des Rechts“ siehe auch Riedel (�996), 
S.  �59 f. Dreier (�007), S.  ��, betont hingegen die „Kompetenzfülle des Bundesverfassungs-
gerichts“, die „nicht nur weit über die relativ bescheidenen Zuständigkeiten des Weimarer 
Staatsgerichtshofs“ hinausgehe, „sondern . . . – vielleicht mit Ausnahme einiger Verfassungs-
gerichte ehemaliger Ostblockstaaten – weltweit als einzigartig gelten“ dürfe. Zu den Chan-
cen von Verfassungsreformen angesichts bestehender Konfliktlinien im parlamentarischen 
Bundesstaat siehe Höreth (�004), S.  �06 ff. Für eine Gegenüberstellung von Legalismus und 
politischer Realität siehe Blair/Cullen (�999), S.  ��9 ff., die ihrem Beitrag die folgenden 
Zitate voranstellen: „Federalism … means legalism – the predominance of the judiciary in 
the constitution – the prevalence of a spirit of legality among the people (Dicey)“; „Consti-
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ser Arbeit, ermöglicht eine relativ klare Aufteilung von föderalen Machtberei-
chen, kann aber den politischen Kompromiss erschweren, wenn die Konflikt-
parteien auf ihren Rechtspositionen verharren.�� Das Vertrauen in die Mög-
lichkeit der klaren Zuweisung von Hoheitsbereichen sowie einer effektiven, 
unpolitischen Überwachung dieser Hoheitsbereiche durch das Bundesverfas-
sungsgericht erscheint zudem nicht vollständig gerechtfertigt. Zum einen stellt 
sich die Frage, wie die vorhandenen förmlichen Konfliktlösungsinstrumente 
verbessert werden können. Zum anderen ist zu klären, inwiefern durch den 
verstärkten Einsatz institutionell und verhandlungsgestützter Mechanismen 
die Qualität der Konfliktlösung erhöht wird bzw. erhöht werden kann.�3 Da-
bei wird auch die Vorverlagerung des Konfliktaustrags untersucht, etwa durch 
Einräumung weitergehender Konsultations- und Beteiligungsrechte bis hin zu 
gemeinsamen Entscheidungsformen.

Die Herausforderungen des deutschen Bundesstaats sind gewaltig.�4 Inner-
staatlich sind die langfristigen Zentralisierungs- und Verflechtungstendenzen 
zu nennen. Zum Teil hat eine politisch motivierte Blockade des Gesetzge-
bungsverfahrens durch den Bundesrat die Durchführung wichtiger Reform-
projekte verhindert.�5 Die große Koalition aus CDU und SPD von �005 bis 
�009 verfügte sodann zwar über eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, be-
hinderte sich jedoch zum Teil selbst und stellte im Übrigen in der Geschichte 
der Bundesrepublik, die durch meist knappe Regierungsmehrheiten geprägt  
 

tutional disputes are always political disputes; therein lies the problematical nature of the 
whole institution (Triepel)“; zur Ausrichtung des deutschen Systems der Konfliktlösung an 
einem strikten verfassungsrechtlichen Rahmen siehe Blair/Cullen (�999), S.  ��9 f. Als „Bon-
ner Reflex“ bezeichnet Heinrich Werfing die Tatsache, das „[f]ast alle großen gesellschaft-
lichen Konflikte . . . mit dem Grundgesetz in der Hand ausgetragen“ wurden, siehe Die Zeit 
Nr.  �9, 30. April �009, S.  �6.

�� So auch Oeter (�006a), S.  �58: „The legalistic approach . . . has its strengths because it 
leads to relatively clear and stable legal rules about institutions and their competences, 
procedures, and responsibilities. Nevertheless, strong reliance on legal mechanisms for dis-
pute resolution often fuels inflexibility in political issues because actors in federal arrange-
ments rely on their legal positions and are not really willing to compromise politically“. 

�3 Wie Oeter (�006a), S.  �58, ausführt: „Federalism, however, is an arrangement that 
requires a strong dose of pragmatism. A dynamic system of federalism can function only if 
all governments show a strong interest in keeping the system working, even if this means 
sacrificing certain legal positions“.

�4 Vgl. etwa Teufel (�003), S.  �6 ff.; Smith (�995), S.  � ff.; Gramm (�000), S.  �8� ff.; 
Hesse (�000), S.  4� ff.; Benz (�99�), S.  59� ff.; für eine vergleichende Perspektive aufgrund 
einer Betrachtung Indiens und Deutschlands siehe auch Bhatia (�00�), S.  �56 ff., 334 ff.

�5 Scharpf (�005), S.  4; Isensee (�008), §  ��6, Rn.  �77 f.; Arndt (�998b), S.  3�; Gramm 
(�000), S.  �83 f.; zu der Vetomacht des Bundesrates siehe auch Meyer (�008), S.  58 ff.; zum 
„Abwandern der Gesetzgebungskompetenzen zum Bund hin“ vgl. differenzierend Meyer 
(�008), S.  76 ff. Zu Vorsicht im Umgang mit dem Blockadebegriff mahnt indes Braun 
(�00�b), S.  3�9 ff.


